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Nationalrat
Herbstsession 2025

Energiegesetz
(EnG)

Änderung vom ...

Die Bundesversammlung 
der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft,
nach Einsicht in die Bot-
schaft des Bundesrates 
vom 21. Juni 20231,
beschliesst:

1		 BBl 2023 1602

Beschluss 
des Nationalrates

vom 4. März 2025

Beschluss  
des Ständerates

vom 5. Juni 2025

Anträge der Kommission 
für Umwelt, Raumplanung 
und Energie 
des Nationalrates

vom 24. Juni 2025

Zustimmung zum  
Beschluss des Ständerates, 
wo nichts vermerkt ist
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Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission 
des Nationalrates

I

Das Energiegesetz vom 
30. September 20162 wird 
wie folgt geändert:

Einfügen vor dem Gliede-
rungstitel des 3. Kapitels

Art. 14a	      Kantonales 
Plangenehmigungsver-
fahren bei Solar- und 
Windenergieanlagen von 
nationalem Interesse
1 Die Kantone sehen für 
den Bau, die Erweiterung 
und die Erneuerung von 
Solar- und Windenergie-
anlagen von nationalem 
Interesse nach den Arti-
keln 12 Absatz 2 und 13 
Absatz 1 ein konzentrier-
tes Plangenehmigungs-
verfahren vor. Sie sorgen 
dafür, dass die betroffe-
nen Gemeinden frühzeitig 
in das Verfahren einbezo-
gen werden.  
 
 
 

2		 SR 730.0

I I I I I

Die gesetzlichen Bestim-
mungen in kursiv entspre-
chen der Fassung ge-
mäss Änderung vom 
29.09.2023 (21.047; AS 
2024 679; noch nicht in 
Kraft)

Art. 14aArt. 14a Art. 14a Art. 14a

1 Gemäss Bundesrat1 ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     ... 
in das Verfahren einbezo-
gen werden. Die Kantone 
können vorsehen, dass 
eine Zustimmung der 
Standortgemeinden not-
wendig ist.

1bis Soweit das kantonale 
Recht nichts anderes 
bestimmt, ist die Zustim-
mung der Standortge-
meinden erforderlich.

1bis Soweit bestehendes 
oder künftiges kantonales 
Recht ... 

1bis Festhalten
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Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission 
des Nationalrates

2 Bis zum Inkrafttreten der 
kantonalen Gesetzesbe-
stimmungen zum kanto-
nalen Plangenehmigungs-
verfahren können sie das 
Verfahren auf Verord-
nungsstufe regeln. Solan-
ge keine kantonale Rege-
lung vorliegt, sind die 
Artikel 16–17 des Elektri-
zitätsgesetzes vom 
24. Juni 19023 als kanto-
nales Recht sinngemäss 
anwendbar.
3 Mit der Plangenehmi-
gung werden:
a.	 die zulässige Nutzung 

des Bodens festge-
legt;

b.	 die für den Bau, die 
Erweiterung oder die 
Erneuerung der Anla-
ge notwendigen und 
in der Kompetenz der 
Kantone und der Ge-
meinden liegenden 
Bewilligungen und 
Enteignungsrechte 
erteilt; und

c.	 die Erschliessung 
geregelt und die erfor-
derlichen Installations-
plätze festgelegt.

3		 SR 734.0

2 ... 
 
 
    ... Plangenehmigungs-
verfahren können die 
Kantone das Verfahren 
auf Verordnungsstufe 
regeln.
(Rest streichen)

2 Festhalten

3 ...
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Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission 
des Nationalrates

4 Die Kantonsregierung ist 
für die Erteilung der Plan-
genehmigung zuständig. 
Sie kann diese Aufgabe 
einer kantonalen Verwal-
tungsstelle übertragen. 
5 Die Plangenehmigungs-
behörde entscheidet 
innerhalb von 180 Tagen 
nach Vorliegen der voll-
ständigen Gesuchsunter-
lagen.
6 Artikel 14 Absatz 3 gilt 
sinngemäss.
7 Solar- und Windenergie-
anlagen von nationalem 
Interesse nach den Arti-
keln 12 Absatz 2 und 13 
Absatz 1, deren Energie-
produktion definitiv einge-
stellt wird, sind zurückzu-
bauen. Die Plangenehm- 
igungsbehörde entschei-
det, inwieweit der ur-
sprüngliche Zustand wie-
derherzustellen ist.

d.	 für die Windkraftanla-
gen vorgegebene 
Abmessungen festge-
legt, welche das beim 
Eintreten der Rechts-
kraft der Bewilligun-
gen gewählte Modell 
der Anlage einhalten 
muss. Die Auswirkun-
gen der Anlagen sind 
auf der Grundlage der 
Höchstwerte zu evalu-
ieren, wobei die geo-
metrischen, energeti-
schen und ökolo- 
gischen Aspekte zu 
dokumentieren sind. 

e-parl 09.09.2025 11:31



-  5  -

Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission 
des Nationalrates

Art. 14c	    Rechtsschutz 
im Zusammenhang mit 
Solar- und Windenergie-
anlagen und Wasser- 
kraftwerken von nationa-
lem Interesse
1 Gegen die folgenden 
Pläne und Entscheide ist 
auf kantonaler Ebene nur 
Beschwerde an das obere 
kantonale Gericht nach 
Artikel 86 Absatz 2 des 
Bundesgerichtsgesetzes 
vom 17. Juni 20054 (BGG) 
zulässig:
a.	 Plangenehmigungen 

nach Artikel 14a be-
treffend Solar- und 
Windenergieanlagen 
von nationalem Inter-
esse nach den Arti-
keln 12 Absatz 2 und 
13 Absatz 1;

4		 SR 173.110

8 Bei Anlagen, die auf 
dem Gebiet verschiede-
ner Kantone geplant wer-
den (interkantonale Anla-
gen), erteilt der Leitkanton 
die konzentrierte Plange-
nehmigung für die gesam-
te Anlage. Das Verfahren 
richtet sich nach den 
Vorschriften des Leitkan-
tons. Er wird von den 
beteiligten Kantonen 
einvernehmlich bestimmt. 
Bei Differenzen der betei-
ligten Kantone legt der 
Bund den Leitkanton fest.

8 ... 
 
 
  ... (interkantonale Anla-
gen), können die beteilig-
ten Kantone einen Leit-
kanton bestimmen. Dieser 
wird von den beteiligten 
Kantonen einvernehmlich 
bestimmt. Er erteilt die 
konzentrierte Plangeneh-
migung für die gesamte 
Anlage. Das Verfahren 
richtet sich nach den 
Vorschriften des Leitkan-
tons.

Art. 14c Art. 14c Art. 14cArt. 14c

1 ... 1 ...
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Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission 
des Nationalrates

b.	 Nutzungspläne, Bewil-
ligungs- und Konzes-
sionsentscheide be-
treffend Wasser-  
kraftwerke von natio-
nalem Interesse nach 
den Artikeln 12 Absatz 
2 und 13 Absatz 1.

2 Der Entscheid des obe-
ren kantonalen Gerichts 
kann mit Beschwerde in 
öffentlich-rechtlichen 
Angelegenheiten beim 
Bundesgericht angefoch-
ten werden.

3 Beim oberen kantonalen 
Gericht und beim Bundes-
gericht kann nur Be-
schwerde führen, wer 
nach Artikel 89 BGG zur 
Beschwerde an das Bun-
desgericht berechtigt 
ist. Zur Beschwerde be-
rechtigt sind auch die 
betroffenen Kantone und 
Gemeinden (Art. 89 Ab-
satz 2 Bst. d BGG).

b.	 Nutzungspläne, Bewil-
ligungsentscheide, 
Konzessionsentschei-
de und Entscheide 
nach Artikel 14bbis 
betreffend Wasser-
kraftwerke ...

b.	 Gemäss Bundesrat

2bis Hat eine beschwerde-
berechtigte Person gegen 
einen Nutzungsplan mit 
Verfügungscharakter 
zulässige Rügen nicht 
erhoben oder sind die 
Rügen rechtskräftig abge-
lehnt worden, so darf die 
Person diese Rügen im 
Baubewilligungsverfahren 
nicht mehr vorbringen.

3bis Die Rüge der Unange-
messenheit ist unzuläs-
sig.
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Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission 
des Nationalrates

4 Die Gerichte entschei-
den so weit als möglich in 
der Sache selbst und 
innerhalb von 180 Tagen 
nach Abschluss des 
Schriftenwechsels.

5 Sollte das Bundesgericht 
nicht in der Sache selbst 
entscheiden und diese 
ausnahmsweise an die 
Vorinstanz zurückweisen, 
so enthält der entspre-
chende Entscheid die 
Prüfung sämtlicher 
rechtsgenügend vorge-
brachter Rügen, die für 
den Ausgang des Rechts-
streits massgebend sein 
können.

5 ... 
 
 
                      ... an die 
Vorinstanz zurückweisen, 
so beurteilt es in seinem 
Rückweisungsentscheid 
sämtliche streitrelevanten 
und rechtsgenügend 
vorgebrachten Rügen, 
soweit es der ihm vorlie-
gende oder von ihm 
selbst zu erhebende 
Sachverhalt zulässt.

5 Festhalten

6 Entscheide über Solar- 
und Windenergieanlagen 
von nationalem Interesse 
sowie Entscheide über 
Nutzungspläne, Bewilli-
gungs- und Konzessions-
entscheide betreffend 
Wasserkraftwerke von 
nationalem Interesse 
unterliegen nur insoweit 
der Verbandsbeschwerde 
nach den Artikeln 55 des 
Umweltschutzgesetzes 
vom 7. Oktober 1983 und 
12 des Bundesgesetzes 
vom 1. Juli 1966 über den 
Natur- und Heimatschutz, 
als drei legitimierte Orga-
nisationen gemeinsam 
Beschwerde erheben.

6 Streichen
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Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission 
des Nationalrates

Art. 15	     Abnahme- 
und Vergütungspflicht

Art. 15 Art. 15 Art. 15 Art. 15
Streichen  
(siehe Entwurf 3)

Festhalten  
(siehe Art. 75d und  
Entwurf 3)1 Netzbetreiber haben 

die ihnen angebotene 
Elektrizität und das 
ihnen angebotene 
erneuerbare Gas in 
ihrem Netzgebiet 
abzunehmen und, 
wenn sie sich mit dem 
Produzenten über die 
Vergütung nicht eini-
gen können, zu einem 
schweizweit harmoni-
sierten Preis zu vergü-
ten.
1bis Die Vergütung für 
Elektrizität aus erneu-
erbaren Energien 
richtet sich nach dem 
vierteljährlich gemittel-
ten Marktpreis zum 
Zeitpunkt der Einspei-
sung. Der Bundesrat 
legt für Anlagen mit 
einer Leistung von 
weniger als 150 kW 
Minimalvergütungen 
fest. Diese orientieren 
sich an der Amortisati-
on von Referenzanla-
gen über ihre Lebens-
dauer.

1bis Die Vergütung für 
Elektrizität aus erneu-
erbaren Energien 
richtet sich nach dem 
täglich, wöchentlich, 
monatlich oder viertel-
jährlich gemittelten 
Marktpreis zum Zeit-
punkt der Einspei-
sung. Der Bundesrat 
legt für Anlagen bis zu 
einer Leistung von 
150 kW Minimalvergü-
tungen fest. Diese 
orientieren sich an der 
Amortisation von Re-
ferenzanlagen über 
ihre Lebensdauer.

1bis Die Vergütung für 
Elektrizität aus erneu-
erbaren Energien 
richtet sich nach dem 
Marktpreis zum Zeit-
punkt der Einspei-
sung. Der Bundesrat 
legt für Anlagen bis zu 
einer Leistung von 
150 kW Minimalvergü-
tungen fest. Diese 
orientieren sich an der 
Amortisation von Re-
ferenzanlagen über 
ihre Lebensdauer. 
Liegt der Refe-
renz-Marktpreis nach 
Artikel 23 unter den 
Minimalvergütungen, 
hat der Produzent 
Anspruch auf den 
Differenzbetrag. Für 
Zeiten mit negativen 
Marktpreisen kann der 
Bundesrat abweichen-
de Regelungen vorse-
hen.
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Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission 
des Nationalrates

1ter Die Vergütung für 
Elektrizität aus Wär-
me-Kraft-Kopplungs-
anlagen richtet sich 
nach dem vierteljähr-
lich gemittelten Markt-
preis im Zeitpunkt der 
Einspeisung.

1ter Die Vergütung für 
Elektrizität aus Wär-
me-Kraft-Kopplungs-
anlagen richtet sich 
nach dem täglich, 
wöchentlich, monatlich 
oder vierteljährlich 
gemittelten Marktpreis 
im Zeitpunkt der Ein-
speisung.

1ter Die Vergütung für 
Elektrizität aus Wär-
me-Kraft-Kopplungs-
anlagen richtet sich 
nach dem Marktpreis 
im Zeitpunkt der Ein-
speisung.

1quater Die Vergütung 
für erneuerbares Gas 
orientiert sich am 
Preis, den der Netzbe-
treiber für den Kauf 
bei einem Dritten zu 
bezahlen hätte.
2 Die Pflicht zur Ab-
nahme und Vergütung 
von Elektrizität gilt nur, 
wenn diese aus Anla-
gen stammt mit einer 
Leistung von höchs-
tens 3 MW oder einer 
jährlichen Produktion, 
abzüglich eines allfälli-
gen Eigenverbrauchs, 
von höchstens 
5000 MWh.
3 Die nach den Absät-
zen 1−1ter übernom-
mene und vergütete 
Elektrizität können die 
Netzbetreiber für die 
Belieferung ihren 
festen Endverbrau-
chern nach Artikel 6 
des Stromversor-
gungsgesetzes vom 
23. März 2007 (Strom-
VG) verrechnen.
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Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission 
des Nationalrates

II

Die Änderung anderer 
Erlasse wird im An-
hang geregelt.

III

1 Dieses Gesetz unter-
steht dem fakultativen 
Referendum.
2 Der Bundesrat be-
stimmt das Inkrafttre-
ten.

4 Die Absätze 1−3 sind 
nicht anwendbar, 
solange die Produzen-
ten am Einspeisever-
gütungssystem nach 
Artikel 19 teilnehmen 
oder Betriebskosten-
beiträge nach Artikel 
33a erhalten.

Art. 75d	 Übergangs-
bestimmung zu Artikel 
15

Art. 75d

Streichen  
(siehe Art. 15, ...)Der Bundesrat kann 

für bestehende und 
neue Anlagen für eine 
beschränkte Zeit vor-
sehen, dass die Ver-
gütung zum Refe-
renz-Marktpreis 
erfolgt.
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Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission 
des Nationalrates

Anhang
(Ziff. II)

Änderung anderer 
Erlasse
Die nachstehenden 
Erlasse werden wie 
folgt geändert:

 

Anhang
(Ziff. II)

Anhang
(Ziff. II)

Anhang
(Ziff. II)

Anhang
(Ziff. II)

Anhang
(Ziff. II)

10. Bundesgesetz 
über das Bundes-
gericht vom 
17. Juni 20051

1		 SR 173.110

10. ... 10. ... 10. ...

Art. 83	   Ausnahmen Art. 83 Art. 83 Art. 83 Art. 83
Die Beschwerde ist 
unzulässig gegen:

... ... ... ...

a.	 Entscheide auf 
dem Gebiet der 
inneren oder äu-
sseren Sicherheit 
des Landes, der 
Neutralität, des 
diplomatischen 
Schutzes und der 
übrigen auswärti-
gen Angelegenhei-
ten, soweit das 
Völkerrecht nicht 
einen Anspruch 
auf gerichtliche 
Beurteilung ein-
räumt;

b. - y.	 ...
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Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission 
des Nationalrates

 
 
 
 

z.	 Entscheide betref-
fend die in Artikel 
71c Absatz 1 
Buchstabe b des 
Energiegesetzes 
vom 30. Septem-
ber 2016 genann-
ten Baubewilligun-
gen und 
notwendigerweise 
damit zusammen-
hängenden in der 
Kompetenz der 
Kantone liegenden 
Bewilligungen für 
Windenergieanla-
gen von nationa-
lem Interesse, 
wenn sich keine 
Rechtsfrage von 
grundsätzlicher 
Bedeutung stellt.

Minderheit (Trede, 
Clivaz Christophe, 
Docourt, Masshardt, 
Pult, Schlatter, Suter,  
Widmer Céline)

Mehrheit

zbis.	Entscheide über 
die Gewährung 
von Wasserrechts-
konzessionen für 
Anlagen nach 
Artikel 9a Absatz 3 
in Verbindung mit 
Anhang 2 des 
Stromversor-
gungsgesetzes 
vom 23. März 
2007, wenn sich 
keine Rechtsfrage 
von grundsätzli-
cher Bedeutung 
stellt.

zbis.	Streichen zbis.	Festhalten zbis.	Festhalten

e-parl 09.09.2025 11:31



-  13  -

Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission 
des Nationalrates

 
 

1a. Bundesgesetz 
über die Nutzbarma-
chung der Wasser-
kräfte vom 22. De-
zember 19161

1		 SR 721.80

1a. ... 1a. ...

Art. 54 Art. 54 Art. 54 Art. 54
Alle Konzessionen sollen 
bestimmen:

1 Alle ...

a.	 die Person des Kon-
zessionärs;

b.	 den Umfang des ver-
liehenen Nutzungs-
rechtes mit Angabe 
der nutzbaren Was-
sermenge und der 
Dotierwassermenge 
pro Sekunde sowie 
die Art der Nutzung;

c.	 bei Ableitungen und 
Speicherungen die 
einzuhaltende Rest-
wassermenge pro 
Sekunde sowie Ort 
und Art der Registrie-
rung

d.	 weitere Bedingungen 
und Auflagen, die 
gestützt auf andere 
Bundesgesetze fest-
gelegt werden;

e.	 die Dauer der Konzes-
sion;
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Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission 
des Nationalrates

f.	 die dem Konzessionär 
auferlegten wirtschaft-
lichen Leistungen wie 
Wasserzins, 
Pumpwerkabgabe, 
Abgabe von Wasser 
oder elektrischer 
Energie und andere 
Leistungen, die sich 
nach Massgabe be-
sonderer Vorschriften 
aus der Nutzung der 
Wasserkraft ergeben;

g.	 die Beteiligung des 
Konzessionärs am 
Unterhalt und an der 
Korrektion des Ge-
wässers;

h.	 die Fristen für den 
Beginn der Bauarbei-
ten und die Eröffnung 
des Betriebes;

i.	 die allfälligen Rechte 
auf Beanspruchung 
des Heimfalls und auf 
Rückkauf des Werkes;

k.	 das Schicksal der 
Anlagen beim Ende 
der Konzession;

l.	 das Schicksal allfälli-
ger Ersatzleistungen 
an andere Konzessio-
näre beim Ende von 
deren Konzessionen.
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Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission 
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2 Bei Projekten von natio-
naler Bedeutung sind 
Zusatzkonzessionen 
anstelle einer Neukonzes-
sionierung zulässig. In der 
Regel dauern sie gleich 
lang wie die Hauptkon-
zession. Sie beeinflussen 
die Hauptkonzession bis 
zum Konzessionsablauf 
nicht. In der Zusatzkon-
zession kann das verfü-
gungsberechtigte Ge-
meinwesen unter 
anderem gegenüber der 
Hauptkonzession abwei-
chend festlegen:

2 Zusatzkonzessionen, die 
für Wasserkraftwerke 
nach Artikel 9a Absatz 3 
und Anhang 2 des Strom-
versorgungsgesetzes 
vom 29. September 2023 
erteilt werden, können 
unter Einhaltung des 
geltenden Rechts insbe-
sondere wesentlich von 
der Hauptkonzession 
abweichend festlegen:

2 Bei Projekten von natio-
naler Bedeutung sind 
Zusatzkonzessionen 
anstelle einer Neukonzes-
sionierung zulässig. Sie 
beeinflussen die Haupt-
konzession bis zum Kon-
zessionsablauf nicht. In 
der Zusatzkonzession 
kann das verfügungsbe-
rechtigte Gemeinwesen 
unter anderem gegenüber 
der Hauptkonzession 
abweichend festlegen:

a.	 die Nutzung von Was-
ser aus einem ande-
ren Gewässer;

b.	 die Erhöhung der 
konzedierten Wasser-
menge;

c.	 die Erhöhung der 
konzedierten Brutto-
fallhöhe;

d.	 die Änderung der Art 
der Nutzung;

e.	 die Erhöhung der 
Staumauer.

e.	 die Erhöhung oder der 
Bau neuer Staumau-
ern.
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Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission 
des Nationalrates

3 Die Zusatzkonzessionen 
dauern in der Regel 
gleich lang wie die Haupt-
konzession. Insoweit die 
Zusatzkonzession we-
sentliche Auswirkungen 
im Bereich Schwall und 
Sunk hat, sind die Anfor-
derungen nach Artikel 39a 
des Gewässerschutzge-
setzes vom vom 24. Ja-
nuar 1991 (GSchG) erst 
in der nachgelagerten 
Sanierung nach Artikel 
83a GSchG zu beheben.

3 ...  
 
 
                ... Insoweit die 
Zusatzkonzession Auswir-
kungen im Bereich 
Schwall und Sunk hat, 
sind die Anforderungen ...  
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Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission 
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3. Bundesgesetz 
über die Stromver-
sorgung1 vom 
23. März 2007

1		 SR 734.7

3. ... 3. ... 3. ... 3. ...

Art. 9a	 Zubau für die 
Stromproduktion im 
Winter

Art. 9a Art. 9a Art. 9a Art. 9a

1 Zur Stärkung der 
Versorgungssicherheit 
im Winter soll per 
2040 ein Zubau von 
Kraftwerken zur Er-
zeugung von erneuer-
barer Energie von 
mindestens 6 TWh 
realisiert und unter-
stützt werden. Davon 
müssen mindestens 
2 TWh sicher abrufbar 
sein.
2 Dieser Zubau ist in 
erster Linie mit Spei-
cherwasserkraftwer-
ken nach Anhang 2 
sowie mit Solar-  
und Windkraftanlagen 
von nationalem Inter-
esse zu erreichen.
3 Für Speicherwasser-
kraftwerke nach An-
hang 2 sowie für das 
Wasserkraftwerk 
Chlus gilt, dass:

3 ... 3 ... 3 ...
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a.	 sie nur planungs-
pflichtig sind, wenn 
eine Anlage an 
einem neuen 
Standort vorgese-
hen ist; dabei 
beschränkt sich 
die Planungspflicht 
auf die Durchfüh-
rung eines Richt-
planverfahrens 
nach Artikel 8 
Absatz 2 des 
Raumplanungsge-
setzes vom 
22. Juni 1979;

b.	 ihr Bedarf ausge-
wiesen ist;

c.	 sie standortgebun-
den sind;

d.	 das Interesse an 
ihrer Realisierung 
anderen nationa-
len Interessen 
grundsätzlich vor-
geht; und

e.	 zusätzliche Aus-
gleichsmassnah-
men zum Schutz 
von Biodiversität 
und Landschaft 
vorzusehen sind.

e.	 zusätzliche Aus-
gleichsmassnah-
men zum Schutz 
von Biodiversität 
und Landschaft 
vorzusehen sind; 
anstelle der Aus-
gleichsmassnah-
men kann eine 
Ersatzabgabe 
geleistet werden. 
In solchen Fällen 
plant der Kanton 
die Ausgleichs-
massnahmen an

e.	 Streichen  
(= gemäss gelten-
dem Recht)

e-parl 09.09.2025 11:31



-  19  -

Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission 
des Nationalrates

	 einem Standort im 
Kanton und legt 
sie bis spätestens 
zum Abschluss 
des Bauvorhabens 
fest, einschliess-
lich einer Frist zur 
Umsetzung der 
Massnahmen. Der 
Bundesrat legt die 
maximale Höhe 
sowie die Grund-
sätze zur Festle-
gung der Ersatz-
abgabe fest;

f.	 der Gesuchsteller 
anstelle von Er-
satzmassnahmen 
nach Artikel 18 
Absatz 1ter NHG 
einen in der Kon-
zession festzule-
genden Betrag an 
den Kanton leisten 
kann. Dieser Be-
trag dient als Si-
cherstellung für die 
Realisierung von 
Ersatzmassnah-
men durch den 
Kanton, falls der 
Gesuchsteller, 
unterstützt durch 
den Kanton, nicht 
bis zwei Jahre 
nach Abschluss 
des Bauvorhabens 
entsprechende 
Ersatzmassnah-
men vorlegen 
kann. Der Bundes-
rat legt die Grund-
sätze zur Festle-
gung dieses

f.	 wenn eine Aus-
gleichsmassnah-
me nach Bst. e 
aus glaubhaft 
gemachten sachli-
chen Gründen 
nicht mit der Pro-
jektgenehmigung 
konkret verfügt 
werden kann, ist 
der Gesuchsteller 
verpflichtet, dem 
Kanton eine Si-
cherheitsleistung 
zu bezahlen. 
Sachliche Gründe 
sind insbesondere:
1.	 Unmöglichkeit 

oder Verzöge-
rungen bei der 
Landsicherung

2.	 fehlende Reali-
sierbarkeit 
aufgrund aus-
stehender 
Zusicherungen 
für die Rest-
kostenfinanzie-
rung

e-parl 09.09.2025 11:31



-  20  -

Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission 
des Nationalrates

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.	 aufgrund ande-
rer laufender 
Verfahren

4.	 Gründe, die 
nicht durch die 
Gesuchsteller 
beeinflusst 
werden können

	 Die Sicherheits-
leistung dient zur 
Realisierung der 
Massnahme und 
beträgt mindes-
tens das Einein-
halbfache der 
voraussichtlichen 
Kosten. Realisiert 
der Konzessionär 
die Massnahme, 
ist der Betrag 
zinslos zu erstat-
ten. Hat er aber 
bis spätestens zur 
offiziellen Inbe-
triebnahme der 
Kraftwerksanlagen 
die Massnahme 
nicht realisiert, fällt 
der Betrag an den 
Kanton, der diesen 
zweckgebunden 
für die Realisie-
rung anderer 
Massnahmen 
sowie zur Deckung 
seiner Kosten 
verwendet. Der 
Bundesrat legt die 
Grundsätze zur 
Berechnung der 
Sicherheitsleistung 
sowie deren maxi-
male Höhe fest.

	 Betrags sowie 
dessen maximale 
Höhe fest, wobei 
dieser Betrag 
jedenfalls dem 
Eineinhalbfachen 
der voraussichtli-
chen Kosten für 
die Ersatzmass-
nahmen entspre-
chen muss. Falls 
der Gesuchsteller 
zwei Jahre nach 
Abschluss des 
Bauvorhabens 
keine Ersatzmass-
nahmen vorgelegt 
hat, verwendet der 
Kanton den Betrag 
zweckgebun- den 
für die Realisie-
rung von Ersatz-
massnahmen 
sowie zur Deckung 
der ihm dabei 
entstandenen 
Personalkosten; 
nicht verwendete 
Gelder sind dem 
Gesuchsteller 
zurückzuerstatten. 
Die Ersatzmass-
nahmen, die nicht 
Teil der Konzessi-
on bilden, müssen 
jedenfalls geprüft 
und von der zu-
ständigen Behörde 
festgelegt werden;
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g.	 der Gesuchsteller 
anstelle von Aus-
gleichsmassnah-
men nach Buch-
stabe e einen in 
der Konzession 
festzulegenden 
Betrag an den 
Kanton leisten 
kann. Dieser Be-
trag dient als Si-
cherstellung für die 
Realisierung von 
Ausgleichsmass-
nahmen durch den 
Kanton, falls der 
Gesuchsteller, 
unterstützt durch 
den Kanton, nicht 
bis zwei Jahre 
nach Abschluss 
des Bauvorhabens 
entsprechende 
Ausgleichsmass- 
nahmen vorlegen 
kann. Der Bundes-
rat legt die Grund-
sätze zur Festle-
gung dieses 
Betrags sowie 
dessen maximale 
Höhe fest, wobei 
dieser Betrag 
jedenfalls dem 
Eineinhalbfachen 
der voraussichtli-
chen Kosten für 
die Ausgleichs-
massnahmen 
entsprechen muss. 
Falls der Gesuch-
steller zwei Jahre 
nach Abschluss 
des Bauvorhabens

g.	 Streichen
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	 keine Ausgleichs-
massnahmen 
vorgelegt hat, 
verwendet der 
Kanton den Betrag 
zweckgebunden 
für die Realisie-
rung von Aus-
gleichsmassnah-
men sowie zur 
Deckung der ihm 
dabei entstande-
nen Personalkos-
ten; nicht verwen-
dete Gelder sind 
dem Gesuchsteller 
zurückzuerstatten. 
Die Ausgleichs-
massnahmen, die 
nicht Teil der Kon-
zession bilden, 
müssen jedenfalls 
geprüft und von 
der zuständigen 
Behörde festgelegt 
werden.
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 Minderheit  
(Wasserfallen  
Christian, de Mont-
mollin, Dettling, Egger 
Mike, Giezendanner, 
Graber, Guggisberg, 
Imark, Kolly, Rüegger, 
Strupler, Vincenz)

Mehrheit

3bis Bei Wasserkraft-
werken nach Absatz 3 
und Anhang 2 in der 
Fassung vom 29. Sep-
tember 2023 ist die 
Beschwerde nach den 
Artikeln 55 des Um-
weltschutzgesetzes 
vom 7. Oktober 1983 
und 12 des Bundes-
gesetzes vom 1. Juli 
1966 über den Natur- 
und Heimatschutz 
ausgeschlossen.

3bis Entscheide bei 
Wasserkraftwerken 
nach Absatz 3 und 
Anhang 2 in der Fas-
sung vom 29. Sep-
tember 2023 unterlie-
gen der Verbands- 
beschwerde nach den 
Artikeln 55 des Um-
weltschutzgesetzes 
vom 7. Oktober 1983 
und 12 des Bundes-
gesetzes vom 1. Juli 
1966 über den Natur- 
und Heimatschutz nur 
insoweit, als drei legi-
timierte Organisatio-
nen gemeinsam Be-
schwerde erheben.

3bis Bei Wasserkraft-
werken nach Absatz 3 
und Anhang 2 in der 
Fassung vom 29. Sep-
tember 2023 ist die 
Beschwerde von Or-
ganisationen nach 
den Artikeln 55 des 
Umweltschutzgeset-
zes vom 7. Oktober 
1983 und 12 des Bun-
desgesetzes vom 
1. Juli 1966 über den 
Natur- und Heimat-
schutz ausgeschlos-
sen. In diesen Fällen 
sind die von diesem 
Ausschluss betroffe-
nen Organisationen 
periodisch über den 
Projektstand zu infor-
mieren und im Rah-
men einer Mitwirkung 
vor dem Genehmi-
gungsentscheid anzu-
hören.

3bis Festhalten 3bis Gemäss Ständerat
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3ter Bei den Wasser-
kraftwerken nach 
Absatz 3 und Anhang 
2 in der Fassung vom 
29. September 2023 
erstellt die Kommissi-
on für den Natur-
schutz und den Hei-
matschutz nach Artikel 
25 Absatz 1 NHG 
auch bei jenen Vorha-
ben, die sich nicht in 
einem Objekt eines 
Inventars nach Artikel 
5 NHG befinden, ein 
Gutachten, das sich 
zu den Auswirkungen 
des Vorhabens auf die 
Landschaft und die 
Natur äussert. Das 
Gutachten wird im 
Rahmen des Richt-
planverfahrens er-
stellt. Findet kein 
Richtplanverfahren 
statt, erfolgt die Be-
gutachtung im Kon-
zessionsverfahren.

3ter Streichen 3ter Festhalten 3ter Festhalten

4 Für Solar- und Wind-
kraftanlagen von nati-
onalem Interesse 
nach Artikel 12 EnG, 
die in einem geeigne-
ten Gebiet nach Artikel 
10 Absatz 1 EnG und 
Artikel 8b des Raum-
planungsgesetzes 
vom 22. Juni 1979, 
aber ausserhalb von 
Objekten nach Artikel 
5 des Bundesgeset-
zes vom 1. Juli 1966 
über den Natur- und 
Heimatschutz vorge-
sehen sind, gilt dass:

e-parl 09.09.2025 11:31



-  25  -

Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission 
des Nationalrates

a.	 ihr Bedarf ausge-
wiesen ist;

b.	 sie standortgebun-
den sind; und

c.	 das Interesse an 
ihrer Realisierung 
anderen nationa-
len Interessen 
grundsätzlich vor-
geht.

5 Der Bundesrat über-
prüft die Liste der in 
Anhang 2 aufgeführ-
ten Vorhaben regel-
mässig, erstmals zwei 
Jahre nach Inkrafttre-
ten der Änderung vom 
29. September 2023, 
unter Konsultation der 
Betroffenen, insbeson-
dere der Kantone, der 
Betreiber und der 
Verbände, und bean-
tragt der Bundesver-
sammlung bei Bedarf 
sowie bei Nichtreali-
sierung von aufgeführ-
ten Projekten Ergän-
zungen der Liste.
6 Der Bundesrat regelt 
die Einzelheiten. Er 
kann insbesondere 
vorsehen, dass Unter-
nehmen, die Projekte 
nach Absatz 5 nicht 
realisieren, die Projek-
tunterlagen anderen 
Interessierten zugäng-
lich machen müssen.
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Art. 33d	    Übergangs-
bestimmung zur Än-
derung vom ...

Art. 33d Art. 33d Art. 33d

1 Artikel 9a Absatz 3bis 
ist auf Beschwerden 
von beschwerdebe-
rechtigten Organisati-
onen, die bei Behör-
den oder Gerichten im 
Zeitpunkt des Inkraft-
tretens der Änderung 
hängig sind, unmittel-
bar anwendbar.

1 Im Anwendungsbe-
reich von Artikel 9a 
Absatz 3bis wird in 
Fällen, bei denen eine 
Beschwerde vor In-
krafttreten dieser 
Änderung eingereicht 
wurde, das Beschwer-
deverfahren vor der 
Instanz, bei welcher 
die Beschwerde hän-
gig ist, nach altem 
Recht zu Ende ge-
führt.

1 Festhalten 1 Festhalten

2 Artikel 9a Absatz 3ter 
ist anwendbar auf 
Richtplanverfahren, 
die im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der 
Änderung hängig 
sowie auf Konzessi-
onsverfahren die im 
Zeitpunkt des Inkraft-
tretens der Änderung 
vor erster Instanz 
hängig sind. Ist das 
Richtplanverfahren im 
Zeitpunkt des Inkraft-
tretens der Änderung 
bereits abgeschlos-
sen, erfolgt die Begut-
achtung nach Artikel 
9a Absatz 3ter im Kon-
zessionsverfahren.

2 Streichen 2 Festhalten 2 Festhalten
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Geltendes Recht Beschluss 
des Nationalrates

vom 4. März 2025

Zustimmung

(siehe Entwurf 1 Art. 15 EnG)

Entwurf der Kommission für 
Umwelt, Raumplanung und 
Energie des Nationalrates

vom 25. Februar 2025

3

Beschluss des 
Nationalrates

Beschluss des 
Ständerates
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Energiegesetz
(EnG)

Änderung vom ...

Die Bundesversammlung der 
Schweizerischen Eidgenos-
senschaft,
nach Einsicht in die Botschaft 
des Bundesrates vom 21. Juni 
20231,
beschliesst:

1		 BBl 2023 1602

Entwurf des 
Bundesrates

Beschluss
des Ständerates

vom 5. Juni 2025

Nichteintreten

(siehe Entwurf 1 Art. 15 EnG)

Anträge der Kommission für 
Umwelt, Raumplanung und 
Energie des Nationalrates

vom 24. Juni 2025

Festhalten am Beschluss des 
Nationalrates, wo nichts 
vermerkt ist
(siehe Entwurf 1 Art. 15 EnG, ...)
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I I

Das Energiegesetz 
vom 30. September 
20161 wird wie folgt 
geändert:

1		 SR 730.0

Art. 15	 Abnahme- 
und Vergütungspflicht

Art. 15 Art. 15

1 Netzbetreiber haben 
die ihnen angebotene 
Elektrizität und das 
ihnen angebotene 
erneuerbare Gas in 
ihrem Netzgebiet 
abzunehmen und, 
wenn sie sich mit dem 
Produzenten über die 
Vergütung nicht eini-
gen können, zu einem 
schweizweit harmoni-
sierten Preis zu vergü-
ten.
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1bis Die Vergütung für 
Elektrizität aus erneu-
erbaren Energien 
richtet sich nach dem 
vierteljährlich gemittel-
ten Marktpreis zum 
Zeitpunkt der Einspei-
sung. Der Bundesrat 
legt für Anlagen mit 
einer Leistung von 
weniger als 150 kW 
Minimalvergütungen 
fest. Diese orientieren 
sich an der Amortisati-
on von Referenzanla-
gen über ihre Lebens-
dauer.

1bis Die Vergütung für 
Elektrizität aus erneu-
erbaren Energien 
richtet sich nach dem 
Marktpreis zum Zeit-
punkt der Einspei-
sung. Der Bundesrat 
legt für Anlagen bis zu 
einer Leistung von 
150 kW Minimalvergü-
tungen fest. Diese 
orientieren sich an der 
Amortisation von Re-
ferenzanlagen über 
ihre Lebensdauer. 
Liegt der Refe-
renz-Marktpreis nach 
Artikel 23 unter den 
Minimalvergütungen, 
hat der Produzent 
Anspruch auf den 
Differenzbetrag.

1bis ... 
 
 
 
 
 
 
        ... Anlagen mit 
einer Leistung von 
weniger als 150 kW 
Minimalvergütungen 
fest. ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ... auf den 
Differenzbetrag. Für 
Zeiten mit negativen 
Marktpreisen kann der 
Bundesrat abweichen-
de Regelungen vorse-
hen.

1ter Die Vergütung für 
Elektrizität aus Wär-
me-Kraft-Kopplungs-
anlagen richtet sich 
nach dem vierteljähr-
lich gemittelten Markt-
preis im Zeitpunkt der 
Einspeisung.

1ter Die Vergütung für 
Elektrizität aus Wär-
me-Kraft-Kopplungs-
anlagen richtet sich 
nach dem Marktpreis 
im Zeitpunkt der Ein-
speisung.

1quater Die Vergütung 
für erneuerbares Gas 
orientiert sich am 
Preis, den der Netzbe-
treiber für den Kauf 
bei einem Dritten zu 
bezahlen hätte.
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2 Die Pflicht zur Ab-
nahme und Vergütung 
von Elektrizität gilt nur, 
wenn diese aus Anla-
gen stammt mit einer 
Leistung von höchs-
tens 3 MW oder einer 
jährlichen Produktion, 
abzüglich eines allfälli-
gen Eigenverbrauchs, 
von höchstens 
5000 MWh.
3 Die nach den Absät-
zen 1−1ter übernom-
mene und vergütete 
Elektrizität können die 
Netzbetreiber für die 
Belieferung ihren 
festen Endverbrau-
chern nach Artikel 6 
des Stromversor-
gungsgesetzes vom 
23. März 2007 (Strom-
VG) verrechnen.
4 Die Absätze 1−3 sind 
nicht anwendbar, 
solange die Produzen-
ten am Einspeisever-
gütungssystem nach 
Artikel 19 teilnehmen 
oder Betriebskosten-
beiträge nach Artikel 
33a erhalten.
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Art. 75d	    Übergangs-
bestimmung zu Artikel 
15
Der Bundesrat kann 
für bestehende und 
neue Anlagen für eine 
beschränkte Zeit vor-
sehen, dass die Ver-
gütung zum Refe-
renz-Marktpreis 
erfolgt.

II
1 Dieses Gesetz un-
tersteht dem fakultati-
ven Referendum.
2 Der Bundesrat be-
stimmt das Inkrafttre-
ten.
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